
Schulordnung der Mittelpunktschule Hartenrod  

 
Die Schule ist ein Ort, an dem wir viel Zeit miteinander verbringen. 
 
Diese Schulordnung will dazu beitragen, dass ein gutes Zusammenleben gelingt. In der 
Schule werden Kenntnisse erworben; das allein reicht aber nicht aus, um im Leben zu 
bestehen. 
 
Wir wollen Verhaltensweisen einüben, die ein gutes Zusammenleben ermöglichen: Jeder 
muss Verantwortung übernehmen und sich seiner Verantwortung bewusst sein. Alle sollen 
selbständig und eigenverantwortlich handeln und dabei rücksichtsvoll und tolerant 
miteinander umgehen. 
 
1. Allgemeines Verhalten  
 
Jeder hat ein Recht auf Rücksichtnahme und gute Umgangsformen.  
Deshalb wollen wir 

• freundlich miteinander umgehen. 
• Konflikte friedlich lösen. 
• Schwächere schützen. 
• helfen, wo es möglich ist. 

 
2. Unterricht  
 
Jeder hat das Recht, ungestört zu lernen. 
Deshalb 

• kommen wir pünktlich zum Unterricht. 
• sagen wir im Sekretariat Bescheid, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer 5 Minuten 

nach Unterrichtsbeginn nicht kommt. 
• essen und trinken wir nicht während des Unterrichts. 
• halten wir uns an die vereinbarten Klassenregeln. 
• bleiben wir in der Wechselzeit in den Klassenräumen. 
• müssen im Unterricht Handys, Walkman, CD-Player etc. ausgeschaltet und 

weggepackt sein. 
 
3. Pausen und unterrichtsfreie Zeit  
 
Jeder hat das Recht auf Erholung in den Pausen. 
Deshalb 

• verlassen wir in den großen Pausen (09.15 – 09.35 Uhr, 11.05 – 11.25 Uhr und 
13.00 – 13.30 Uhr) die Klassenräume, die von den Lehrkräften abgeschlossen 
werden. 

• verlassen wir keinesfalls das Schulgelände. 
• halten wir uns auf den Schulhöfen bzw. der Ebene 3 auf, die Klassen 9/10 auch 

auf Ebene 4. 
• halten wir uns nicht vor der Küche, vor dem Physikraum, vor der Turnhalle und in 

den Treppenhäusern auf. 
• spielen wir nicht mit Bällen auf Ebene 3. 
• rennen, raufen und schreien wir nicht im Schulgebäude. 
• drängeln wir nicht am Kiosk, in der Cafeteria und am Bus. 
• halten wir uns in der Mittagspause in der Cafeteria, auf Ebene 3 oder auf dem 

Schulhof auf. 



• dürfen die Wiesenflächen nur zum Holen von Bällen durch einzelne Schülerinnen 
oder Schüler betreten werden. 

• versammeln wir uns nach der Pause zum Sportunterricht auf dem Platz vor der 
Küche. 

• werfen wir keine Schneebälle und „seifen“ niemanden ein. 
• sind Fahrräder, Skateboards und Mofas auf den Schulhöfen nicht erlaubt. 
• dürfen wir bei Regenwetter, wenn die Durchsage erfolgt, die Ebene 4 auch 

benutzen. 
 
4. Schulweg  
 
Wir verhalten uns auch außerhalb der Schule verantwortlich. 
Deshalb 

• respektieren wir fremdes Eigentum. 
• belästigen wir weder Fremde noch Mitschülerinnen und Mitschüler. 
• begeben wir uns nach der Busankunft an der Schule direkt auf das Schulgelände. 
• verhalten wir uns beim Ein- und Aussteigen und in den Bussen rücksichtsvoll und 

folgen den Anweisungen der aufsichtsführenden Lehrkraft und der Busfahrer. 
 
5. Ordnung und Sauberkeit  
 
Jeder hat das Recht auf Ordnung und Sauberkeit. 
Deshalb 

• ist das Kaugummikauen auf dem Schulgelände verboten. 
• ist das Spucken verboten. 
• entsorgen wir unseren Müll in die vorgesehenen Behältnisse selbst. 
• richtet jede Klasse für ihren Klassenraum einen Ordnungsdienst ein. 
• benennt jede Klasse einen Ordnungsdienst für das Schulgelände in Absprache 

mit dem Vertrauenslehrer. 
• gehen wir mit Schulmöbeln pfleglich um. 
• verunreinigen wir keine Wände. 
• halten wir die Toiletten sauber. 
• bringen wir Fundsachen zum Hausmeister. 
• schließen wir nach der letzten Stunde die Fenster und machen das Licht aus. 

 
6. Verbote auf dem gesamten Schulgelände  
 

• Rauchen 
• Alkohol und Drogen 
• Messer, Feuer, Waffen, Feuerwerkskörper u.a. gefährdende Gegenstände 
• Handynutzung 

 
7. Sonderregeln  
 
Schulfremde Personen müssen sich im Sekretariat anmelden. 
Das Treppenhaus vor dem Sekretariat benutzen nur Lehrkräfte und Gäste. 
Das Treppenhaus bei Küche und Physik wird nur in Begleitung von Lehrkräften benutzt. 
 
 
 
 
Die Schulordnung wurde von Gesamtkonferenz/Schülerv ertretung/Schulelternbeirat 
und Schulkonferenz im Frühjahr 2004 verabschiedet u nd im Mai 2007 leicht verändert 
erneut bestätigt. 



 
 
 
Einhaltung der Schulordnung:  
 
Eine Schulordnung ist nur dann sinnvoll, wenn alle bereit sind, die vereinbarten Regeln 
einzuhalten. Zu Beginn eines jeden Schuljahres soll diese mit der Klassenlehrerin/dem 
Klassenlehrer besprochen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bin Schüler/in der Mittelpunktschule Hartenrod. Dort will ich mich wohl fühlen und ich  
verpflichte mich, die Regeln einzuhalten. 
 
Hartenrod, den ............................................ 
 
 
 
       ................................................................... 
         Unterschrift 
 
 
 
 
Für meine Eltern / Erziehungsberechtigten. 
Wir haben die Schulordnung der Mittelpunktschule Hartenrod zur Kenntnis genommen. 
 
Unterschrift: ................................................................ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


